Dokumentationshilfe® fiir Einrichtungen bzw. Ubermittlungsbogen an das zustindige Gesundheitsamt

Nachweis liber einen ausreichenden Masernschutz gemaR § 20 Absatz 9 ff.
Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Gemeinschaftseinrichtungen

Nachname: Geschlecht Geburtsdatum:

(m/w/d):

Vorname:

Name aller Personensorgeberechtigten oder Betreuer (falls zutreffend): | Gsf- Sprache fur Anschreiben:
o deutsch, o englisch

Adresse(n): Erreichbarkeit (Telefon, E-Mail, etc.):

1. Fiir o.g. Person? sind die Anforderungen zum Masernschutz erfiillt

Nachweis liber 2 Masernimpfungen fir Erwachsene und Kinder (in der Regel ab 2 Jahre)

1O

Kein Nachweis, da Kind jiinger als 12 Monate?

[ ] Ein Nachweis tiber die Erlangung des altersentsprechenden Impfschutzes (mindestens eine
Masernschutzimpfung) wurde spatestens ein Monat nach Vollendung des ersten
Lebensjahres vorgelegt; am (Datum).

[ ] Ein Nachweis tiber die Erlangung/Vervollstindigung des vollstindigen Impfschutzes
(mindestens zwei Masernimpfungen) wurde spatestens ein Monat nach Vollendung des
zweiten Lebensjahres vorgelegt; am (Datum).

[] Nachweis iiber 1 Masernimpfung bei Kindern jiinger als 24 Monate3
[ ] Ein Nachweis tiber die Erlangung/Vervollstindigung des vollstindigen Impfschutzes
(mindestens zwei Masernimpfungen) wurde spatestens ein Monat nach Vollendung des
zweiten Lebensjahres vorgelegt; am (Datum).

Arztliche Bescheinigung, dass eine Immunitit gegen Masern besteht, weshalb kein Impfnachweis
erforderlich ist.

Arztliche Bescheinigung liber eine dauerhafte oder voriibergehende medizinische

Kontraindikation, aufgrund derer eine Masernschutzimpfung (derzeit) nicht méglich ist.>*

[ ] Der Grund der Kontraindikation ist zum (Datum) weggefallen. Ein
Nachweis tiber die Erlangung/Vervollstandigung des vollstandigen Masernschutzes wurde
spatestens ein Monat nach Ablauf der Giltigkeit des Nachweises vorgelegt; am

(Datum).

[ ] Bescheinigung einer Behérde oder einer anderen Einrichtung, dass eine drztliche Bescheinigung
Uber altersentsprechenden ausreichenden Impfschutz, Immunitat oder dauerhafte
Kontraindikation bereits vorgelegt wurde.

Eine Meldung an das zustidndige Gesundheitsamt ist in den genannten Fallen nicht erforderlich.

2. Fiir o.g. Person sind die Anforderungen zum Masernschutz nicht erfiillt

[ ] Eskonnte keiner der im vorstehenden Feld aufgefiihrten Nachweise erbracht werden.

Oben genannte Person kann deswegen nicht in die Einrichtung aufgenommen (Tatigkeit bzw.
Betreuung) werden. Es bedarf daneben keiner Meldung an das Gesundheitsamt.®

Quelle: Bayerisches Staatsministerium fiir Gesundheit, Pflege und Pravention Stand: Januar 2026



[]

Fiir o.g. Person erfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt

Es wurde ein Nachweis vorgelegt. Diesbeziiglich bestehen jedoch folgende Zweifel an der
Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit ©:

Es wurde kein Nachweis erbracht. Die Neuaufnahme erfolgte aber, da Kind schulpflichtig.’

Es wurde kein Nachweis erbracht. Die Neuaufnahme erfolgte aber, da zum Aufnahmezeitpunkt
eine Ausnahme der obersten Landesbehérde wegen eines Lieferengpasses von Impfstoff galt.®

Die Nachkontrolle aufgrund altersbedingt unvollstandigen Impfschutzes oder einem
voribergehenden Hinderungsgrund war zum (Datum) fallig. Trotz
Aufforderung der Einrichtung wurde ein Nachweis Gber ausreichenden Masernschutz nicht
innerhalb eines Monats vorgelegt.

Eine Meldung an das zustidndige Gesundheitsamt erfolgte am .

Einrichtung: Stadtisches Willi-Graf-Gymnasium Munchen

Kontakt fiir evtl. Riickfragen (Name, Telefon): D. Blanz, 089-307996-0

Minchen, 11.05.2026

Ort, Datum Unterschrift Stempel/Einrichtung

Hinweise

H

Doppeltatbestande bzw. Mehrfachauswahl sind méglich.

Personen, deren Aufnahme in eine Gemeinschaftseinrichtung zum Zwecke der Betreuung oder Téatigkeit erfolgen soll. (Gilt seit dem
01.03.2020). Die Nachweispflicht gilt auch dann, wenn ein Kind nach Art. 37 Abs. 3 Satz 4 BayEUG von der zustdndigen Grundschule
verpflichtet worden ist, ab Beginn des letzten Kindergartenjahres bis zur Einschulung mit einer Mindestbuchungszeit von tber drei
Stunden taglich eine staatlich geférderte Kindertageseinrichtung mit einem integrierten Vorkurs zur Férderung der deutschen
Sprachkenntnisse zu besuchen.

Eine Betreuung oder Tatigkeit darf aufgenommen werden, aber erneute Kontrolle ist erforderlich.

Bei ,lebenslanger” Kontraindikation Zweifel an inhaltlicher Richtigkeit und daher Meldung ans Gesundheitsamt.

Gilt nicht fir schulpflichtige Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 Nr. 3 IfSG (Schulen und sonstige
Ausbildungseinrichtungen) sowie in Zeiten einer von der obersten Landesbehdrde bekanntgemachten Ausnahme nach § 20 Abs. 9 S.
8 IfSG (Impfstoffmangel). In diesen Fallen ist eine Meldung an das Gesundheitsamt erforderlich. Die Dokumentation hierfir ist in Feld
3 vorzunehmen.

Bei Uberzeugung von der fehlenden Echtheit oder inhaltlichen Unrichtigkeit des Nachweises darf keine Aufnahme (Tatigkeit bzw.
Betreuung) in die Einrichtung erfolgen. Ein Nachweis gilt in diesem Fall als nicht erbracht und eine Dokumentation ist in Feld 2
vorzunehmen. Eine Meldung an das Gesundheitsamt hat nicht zu erfolgen. Dies gilt nicht fur schulpflichtige Kinder in
Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 Nr. 3 IfSG (Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen) sowie in Zeiten einer von der
obersten Landesbehorde bekanntgemachten Ausnahme nach § 20 Abs. 9 S. 8 IfSG (Impfstoffmangel).

Bei Zweifeln an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit darf eine Aufnahme (Betreuung bzw. Tatigkeit) unter Meldung an das
zustandige Gesundheitsamt erfolgen. Die Dokumentation hierfir ist in Feld 3 vorzunehmen. Folgende Umstdnde konnen u. a. Zweifel
an der inhaltlichen Richtigkeit eines Impfnachweises begriinden: Aussteller unterscheidet sich von dem (Kinder-)Arzt, der die
sonstigen Impfungen dokumentiert hat; Impfende Praxis in groRer Entfernung zum Wohnort; Art des Nachweises (z. B. isolierte
Impfdokumentation statt Eintrag im gelben Impfbuch); Bei Kontraindikations-Attest: Bestatigung einer ,lebenslangen
Kontraindikation.

Eine Person, die der gesetzlichen Schulpflicht unterliegt, darf auch ohne Nachweis im Sinne von § 20 Abs. 9 IfSG in
Gemeinschaftseinrichtungen betreut werden. Diese Ausnahme gilt nur fir Einrichtungen nach § 33 Nr. 3 IfSG (Schulen und sonstige
Ausbildungseinrichtungen).

Zum Zeitpunkt der Aufnahme (Téatigkeit bzw. Betreuung) in die Einrichtung galt eine allgemeine Ausnahme der obersten
Landesgesundheitsbehdrde oder der von ihr bestimmte Stelle, da das Paul-Ehrlich-Institut einen Lieferengpass zu allen Impfstoffen
mit einer Masernkomponente, die fiir das Inverkehrbringen in Deutschland zugelassen oder genehmigt sind, bekannt gemacht hat.

Quelle: Bayerisches Staatsministerium fiir Gesundheit, Pflege und Pravention Stand: Januar 2026




	Neues Lesezeichen
	Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz gemäß § 20 Absatz 9 ff. Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Gemeinschaftseinrichtungen
	1. Für o.g. Person2 sind die Anforderungen zum Masernschutz erfüllt
	2. Für o.g. Person sind die Anforderungen zum Masernschutz nicht erfüllt
	3. Für o.g. Personerfolgt eine Meldung an das Gesundheitsamt
	Hinweise


	Nachname Vorname: 
	Geschlecht mwd: 
	Geburtsdatum: 
	Name aller Personensorgeberechtigten oder Betreuer falls zutreffend: 
	Ggf Sprache für Anschreiben deutsch englisch: 
	Adressen: 
	Erreichbarkeit Telefon EMail etc: 
	Nachweis über 2 Masernimpfungen für Erwachsene und Kinder in der Regel ab 2 Jahre: Off
	Kein Nachweis da Kind jünger als 12 Monate3: Off
	Nachweis über 1 Masernimpfung bei Kindern jünger als 24 Monate3: Off
	Ärztliche Bescheinigung dass eine Immunität gegen Masern besteht weshalb kein Impfnachweis: Off
	Ärztliche Bescheinigung über eine dauerhafte oder vorübergehende medizinische: Off
	Bescheinigung einer Behörde oder einer anderen Einrichtung dass eine ärztliche Bescheinigung: Off
	Ein Nachweis über die Erlangung des altersentsprechenden Impfschutzes mindestens eine: Off
	Ein Nachweis über die ErlangungVervollständigung des vollständigen Impfschutzes: Off
	Datum: 
	Datum_2: 
	Ein Nachweis über die ErlangungVervollständigung des vollständigen Impfschutzes_2: Off
	Datum_3: 
	Der Grund der Kontraindikation ist zum: Off
	Es konnte keiner der im vorstehenden Feld aufgeführten Nachweise erbracht werden: Off
	Es wurde ein Nachweis vorgelegt Diesbezüglich bestehen jedoch folgende Zweifel an der: Off
	Es wurde kein Nachweis erbracht Die Neuaufnahme erfolgte aber da Kind schulpflichtig7: Off
	Es wurde kein Nachweis erbracht Die Neuaufnahme erfolgte aber da zum Aufnahmezeitpunkt: Off
	Die Nachkontrolle aufgrund altersbedingt unvollständigen Impfschutzes oder einem: Off
	Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit 6 1: 
	Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit 6 2: 
	Aufforderung der Einrichtung wurde ein Nachweis über ausreichenden Masernschutz nicht: 
	Kontakt für evtl Rückfragen Name Telefon: Städtisches Willi-Graf-Gymnasium München
	Ort Datum: München, 11.05.2026
	Unterschrift: 
	eine Meldung erfolgte am: 
	deutsch: Off
	englisch: Off
	Datum_4: 
	Datum_5: 
	Kontaktdaten für evtl: 
	 Rückfragen, Name, Telefon etc: D. Blanz, 089-307996-0



